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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.07.1988

Norm

AHG §2 Abs2

Rechtssatz

Entspricht die Berufungsentscheidung eines Bundesministeriums dem Wortlaut des Gesetzes und der einhelligen

Rechtsprechung der Gerichtshöfe des ö3entlichen Rechts, ist in der Unterlassung der Anrufung des VwGH ein

Verschulden nicht zu erblicken.

Entscheidungstexte

1 Ob 20/88
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